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B e g r ü n d .y n

zu.un BebauungsE)]-an "Eichenplatz/Zumsteinsche Wiesen'' der Stadt Bad
Diirl;helm

l [ nha].t der P ]anun

[.] Der Bebauungsp]-an i.st di.e Grund]age für di.e
a) Errichtung neuer l)aub.clxer Anlagen ei-nschließlich Garagen

und Stellplätze ,

b) llerstellung öffentlicher und privater Verkehrsflächen,
c) }!erstellung öffentlicher und privater Grünflächen,

1.2 Er besteht litt einzelnen aus
a) der zeichnerischen Darstellung,
b) den schriftlichen Festsetzungenr bestehend aus

Ë)lanungsrechtliche Festsetzungen und
bauordnungsrechtliche Gestattungsvorschri.feen
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2 . 1 Im bVesten

Beginnend an einem I'rankt an der Südkante des lsenachbaches
(Plan lgr. 295/7) , der gegenüber der Südwestecke des Grundstücks
Fian [qr. 155/1 liegt, ver].duft die Grenze ent]ang der.West-
grenze des Grundstücks Plan lqr. 155/1 nach [lorden bls zur iqord-
viestecke des Grundstücks Plan Nr. 155/1

2 . 2 im lqorden
Von di.eBeRt Pun]<t verläuft di.e Grenze ertl.anq der Südkante dez'
l<alserslauterer Straße B 37 -alt- auf ei-ne L:inge von ca. 410 rn
nach Osten bis zur ].]ordostecke des Grundstücks P].an Nr. 146/9

2 . 3 Im Osten
Von hier aus folgt die Grenze der Ostgrenze des Grundstücks
P].an !qr. 146/9 nach Süden bis zur Südostecke des Grundstücks
Plan llr. 146/9. Von dort aus springt die Grenze etwa 40 m
nach l-festen entlang der Südgrenze des Grundstücks Plan iqr
146/9 zurück. folgt dann den Ostgreilzen der Grundstücke
Plan [Jr. 150/24, 150/16, 150/17 und 150/23 aUf eine Länge von
etwa 55 m nach Süden und überquert in gerader Linie den lsenach
bach (Plan Nr. 295/7 )

2 . 4 Im Süden

Von d[esent Punkt aus verläuft die Grenze ente.ang der Südkante
des lsenachbaches (P].an ]qr. 295/7) nach ]Jesten und ste].It an
der Stidv7estec](e des Grundstücks Plan [qr. 155/1 v/leder den An-
schluß zum ß usgangspunkt her
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2 5 Vom BebauungsË)lan vierden folgende Grundstücke erfaßt
155/ 1 ,
150/ 3 ,
1 52/1 2 ,
146/9 ,
1 50/2 1 ,
1 50/2 3 .

154/1, 154, 152/10, 152/6, 151/2, 151/3,
150/5, 150/6, 150/7, 150/8, .152/7, 153/5,
152/9, 153/4, 152/5, 152/3, 140/3, 146/11,

146/6, 150/2, 150/22, 150/9. 150/aO,. 150/11
150/14, 150/13, 15n/12, l50/25, 150/24,

1 51 /4 , 1 50/4 ,
1 52/8 , 1 52/1 1 ,

1 46/8 , 1 46/10,
1 50/20 ,

1 50/1 6 , 1 50/1 7 ,

2.6 Dle Abgrenzung ergibt sich auch durch entsprecllende läarkierung
In der zei.chnerischen Darstellung

3 Ziel und Zv/eck der PI anunc
3.1 D]e vom Bebauunqsp]an erfaßten Grundstücke sind a]s a].lgemei-nes

Wohngebiet (VIA) gemäß $ 4 }3aulNVO ausgevi-eßen.
Der arn 4.1.1982 genehmigte und arn 14.1.1982 rechtswirksam ge-
wordene Flächennutzungsplan weist die Grundstücke als \-wohnbau
f ].sche aus .

3 2 Das vorgesehene Baugebiet -stellt eine Er\7eiterung des Stadtteils
[[ardenburg dar. Die P]-anung erstreckt sich auf ein Tei]gebiet,
welches in diesem Stadtgebi.et aufgrund seiner Lage bz\d. mopo'
graphle dle ei.nzige l\lögllchkeit bi.eßet, Baugelände auszuweisen.
Bereits vor der Ein(yemelndung hatte sich die ehemals selbstän
alge Gemeinde llardenburg mit der iAuswei.sung der vom Bebauungs
plan erfaßten Grundstücke für eine bauliche lJutzung befaßt

3 3 Der vom Bebauungsplan erfaßte Bereicla umfaßt etv/a 4 1la, wovon
etwa l ha bereits unter der Hoheit der ehemals.gen Gemeinde
tiardenburg bebaut viorden Ist. I'llt dena Bebauungsplan kann int
Stadtteil llardenburg Baugelünde für Elgenheime in verdichteter
Bauweise und Eigentumsv/ohnungen unter Beachtung viirtschaft-
llcller Ë:rschlleßungsgrundsä.tze zur Verfügung gestellt werden.
wofilr nachgewiesenermaßen auch in .diesem Stadttei.l ein Bedilrf-
nls bes teLL

3.4 D]e ausgeLz]esene ])au]-sche iJutzun(g nad\ dem Bebauungsplan fügt
si.ch in die voll\andere Bebauung dieses Stadtteils ein und be-
rt[c[;sicht]qt d]e k]imato]ogische Bedeutung der Ta].zone
Die J3ebauung erfolgt in offener Bauweise und soll z\-/ei. Geschoße
nicht übers chrei ten .
Von einer Bebauung freizuhaltende Flächen mlt standortgerechter
Begrünung sind ausgewiesen. Der Bebauungsp]-an trägt Insoweit
den Belangen des Landschaftsplanes Rechnung.
Eine verkehrsgerechte Anbi.ndung des Bebauungsgebietes erfolgt
über öffentliche und private Verkehrsflächen zur B 37 alt
(Kalserslauterer S traße )

4 y.rqgbjj: QP gn2
4. 1 Die Erschlleßungseinrichtungen sind entsprechend der Planung

des Bebauungsplanes und den Erfordernissen der Bebauung und
des Verkehrs )-lerzuste].].en.

4.2 Für dle erstmalige llerstelltang der Erschließungseinrichtungen
erhebt die Stadt Bad Diirkllelnl Bei.träge nach den jevieils gelten
den (gesetzlichen und satzungsrechtlichen Bestirnnlungen.
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4 3 Di.e zur Erste]]-ung der öffentlichen Ersch]i.eßungsan].ages not
wendlgen Vera-=ehrsflächen sind in das Eigentum der Stadt zu
üb e rtraqe n .

4 4 Private Erscll].ießungsan]agen, grundstücksi.nterne Zugangsf]ächen
und derg].eichen v/erden nicht Bestandteil. der öffent].schen Er-
schließungseinri-chtungen und verbleiben im privaten Eigentum.

4 5 6ffent].ichs Beleuchtungseinrichtungen v7erden
lich - in ortsüblichen Weise Installiert

sowei t erforder

Die Be[euchtungseinrichtungen der privaten b'Jegan].ages sind im
erforderlichen Umfang von dem jev7eiligen Ei.genttlmer herzustel
].en .a

5 AI)wa s se abgb q:ndlyQg
5.1 Gemäß den ge].lenden satzungsrecht].schen Bestimmungen sind zur

Entwässerung und zur Ableitung von Ab\qässern alle Grundstücke
an die öffentliche Abviasseranlage anzuschließen.

5 2 Dle Abwasserbeseitlgungr die Erhebung von Kanals.san.onsbei.trägen
für Straßen]e[tungen und zentrale Einrichtungen, wi-e K]äran].age
und Pumpwerke und dle Erhebung von Gebühren si.nd durcll Satzungen
der Stadt Bad Oürkhei.nl geregelt
Dle Beitrags- und Gebührenerhebung erfolgt nach den jeweils gel
Lenden satzungsrechtllchen Bestinunungen.

6 ygrsorgyinglj
6.1 Das Bebauungsplangebi.et wird - soweit noch nicht geschellen - an

das städtische \lassen-, Strom-- und Gasversorgungsnetz alageschlos
sen

6.2 Fur den Ansch].uß der Grundsttlcke an di.e vorgenannten Versorgungs
e[nric[ltungen ge[ten cate einschl.äg]gen a]]gemeinen Bedingungen
der Stadtwerke Bad D(irkhei.m.

7 Bodenordnende }!aßnahmen

Der Bebauurlgsp]an b]]det dië Grund].age für bodenordnende Dlaßnahmen
nach den Vorschriften des Bundesbaugesetzes (Grenzrege].ung, Umlegung
und Enteignung) , sofern die neuordnung der Grundstücke zur baulichen
Nutzung lind di.e eigentumsmäßi.ge ßereitste].].ung der Erschli.eßungs-
flächer! nicht durch private Initiative zweckmäßigen abgewickelt wer-
den kann.

3 ggXIQP für Erschließung! Kanalisation und Versorgung des BQbauungs
langebi.etes :

8.1 Soweit zu übersehen Ist, werden durch die Verdi.rklichung des
Bebauungsp].anis der Stadt Bad Dürkhei.m nur die durch dle Er-
schlleßungs- oder Kanalisatlonsbei.träge . Netzkostenzuschüsse
urls Gebührenantelle ni.cht gedeckten Kosten entstehen.
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8.2 An tatsächlichen Gesamtkosten werden überschlägig emmi.ttelt
a ) für S traßenbau
b) für Kana li.sation
c) für Straßenbeleuchtung
d) für IVasser
e) für Strom
f) für Gas

DM

DM

DM

Dbl

Dbl

Db{

4 40 . 000 ,

3 30 . 000 ,

4 8 . 000 ,

1 70 . 000 ,

1 35 . 000 ,

1 4Q .PQgz

Bad Dürkheim, den
- Stadtve n7altung
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